


Teilnahme am Religionsunterricht / Ethik:  evangelisch           röm.-katholisch               Ethik 

(freiwillige Angabe, Angabe nach Aufnahme jedoch nötig) Bei keiner Angabe ist Ethik ab Kl. 5 verpflichtend!

 ja           nein    (unverbindliche Angabe)

Montag Nachmittag:   Unterstufenorchester und  verstärkter Musik-Unterricht

Mittwoch Nachmittag: Unterricht für alle 5er (geplant)

Wünsche zur Klasseneinteilung* Bitte teilen Sie meine/n Tochter/Sohn möglichst in dieselbe Klasse ein wie (2 Nennungen möglich):

1.Erstwunsch 2. Zweitwunsch
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Ort, Datum Unterschrift von beiden Erziehungsberechtigten 
Zwingend erforderlich, alternativ schriftliche Einverständniserklärung des anderen 

Elternteils wird beigefügt. Alleiniges Sorgerecht: Vorlage eines Gerichtsurteils od. 

Negativnachweises.

Quelle: Kultusministerium Baden-Württemberg, Stand 05/2019 Seite 2

Es besteht besonderer Förderbedarf* und/oder sonderpädagogische Beratung / Unterstützung ist nötig:       ja

Antrag auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot (Inklusion) wurde oder wird gestellt:                                 ja

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir verpflichtet, Ihnen die nachfolgenden Informationen mitzuteilen:

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten ist die oben aufgeführte Schule. Unser 

behördlicher Datenschutzbeauftragter (bDSB) gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) am Regierungspräsidium Stuttgart ist: 

steffen.reichert@rps.bwl.de vom Regierungspräsidium Stuttgart. Zweck der Verarbeitung der oben von Ihnen angegebenen Daten ist die Sicherstellung der 

Beschulung Ihres Kindes, insbesondere die Erfüllung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule. Soweit die Verarbeitung der mitgeteilten 

Daten nicht auf der oben genannten gesetzlichen Grundlage erfolgt, haben Sie durch die Angaben auch zu den mit einem (*) gekennzeichneten Merkmalen 

Ihre Einwilligung in der Datenverarbeitung erklärt. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit gegenüber der Schule widerrufen, wobei die bis zu diesem Zeitpunkt 

bereits erfolgte Verarbeitung der betroffenen Daten weiterhin rechtmäßig bleibt. Empfänger personenbezogener Daten während des Schulverhältnisses Ihres 

Kindes können bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen ohne eine gesonderte Einwilligung für die Datenübermittlung üblicherweise sein: staatliche 

Schulaufsichtsbehörden, andere öffentliche Schulen, gegebenenfalls zuständiges Förderzentrum, zuständiges Gesundheitsamt (Landkreis, Stadtkreis) bei 

verpflichtenden schulärztlichen Untersuchungen, zuständiges Jobcenter / zuständige Agentur für Arbeit, Schulträger.

Belehrung bei Datenerhebung nach Abschnitt I Ziff. 3.4 und 3.5 VwV „Datenschutz an öffentlichen Schulen“:
Die personenbezogenen Daten werden an der Schule elektronisch und/oder papiergebunden verarbeitet. Die Verarbeitung

erfolgt zum Zweck der Beschulung an der Schule und in Erfüllung des staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages sowie

der Fürsorgepflichten der Schule.

Die Angaben sind freiwillig. Die personenbezogenen Daten sind für die Aufnahme an der Schule jedoch erforderlich; ohne

diese Daten ist eine Beschulung nicht möglich. Auf Antrag erhalten Sie Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen

Daten an der Schule; bezüglich der Daten volljähriger Kinder gilt § 55 Abs. 3 SchG. Sie haben das Recht, unrichtige Daten

berichtigen zu lassen. 

Hiermit willige ich in die Verarbeitung der mit (*) gekennzeichneten oben eingetragenen personenbezogenen Daten durch die Schule ein. Ich verpflichte mich, 

Änderungen insbesondere im Sorgerecht umgehend der Schule mitzuteilen.

Ich/Wir habe/n vom Merkblatt „Betroffenenrechte“ Kenntnis genommen.    ja

siehe www.thg-es.de   Formular im Bereich Anmeldung THG_2023 DSGVO.pdf

Sollte die Aufnahme am THG nicht möglich sein, wäre folgendes Gymnasium die erwünschte Alternative*: 
(ohne Angabe bedeutet, dass jedes andere Gymnasium möglich ist)       

Besonderheiten*: z.B. Krankheiten, Geschwister am THG  

Hinweis: Eine nicht wahrheitsgemäße Angabe im Bereich Förderbedarf/Sonderpädagogik macht die Anmeldung ungültig.
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Mit der Annahme der Anmeldung ist noch keine verbindliche Aufnahmezusage am THG Esslingen verbunden, da ggf. noch Schülerlenkungsmaßnahmen erfolgen müssen. 

Ich/wir bestätige/n mit meiner/unserer Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
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Folgende Formulare habe ich/haben wir bei der Anmeldung vom 06./07.03.2024 erhalten:

- Merkblatt für die Aufnahme in Klasse 5, Rückseite: Information zu Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) 

- Information zum Infektionsschutzgesetz § 34 Abs 5 (bleibt bei den Eltern)

- Merkblatt Betroffenenrechte

- Impfschutz Masern

- Veränderungsanzeige (wird von den Eltern während der Schullaufbahn bei Bedarf abgegeben)

Folgende ausgehändigten Formulare bitte nach Erhalt des Aufnahmebescheids bis spätestens 16.06.2023 im Sekretariat abgeben:

- Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos 

-  Formblatt Religion

- Anmeldung zur Schulverpflegung / Mensa (I-NET, bargeldloses Bezahlsystem)

- Regeln zur Nutzung digitaler Medien im Fernlernunterricht

- Bei Bedarf: Erklärung zum Erlass des Eigenanteils des 3. Kindes.

1. Fremdsprache Englisch ist für alle Schüler*innen verpflichtend. Hier können Sie schon vorab die Wahl der 2. Fremdsprache (ab Klasse 

6 Französisch oder Latein) oder des Französisch-Bilingual-Zuges (ab 2. Halbjahr Klasse 5) treffen (nicht bindend):   

Bilingual-Zug Französisch                oder                     zweite Fremdspr. Französisch           oder                 zweite Fremdspr. Latein

  Teilnahme am verstärkten Musik-Unterricht ist erwünscht | musikalische Bildung bisher - Instrument, Gesang, etc: 
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e Durch eine Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums vom 3. März 1993 werden für den Fremdsprachenunterricht an den Gymnasien 

Mindestgruppengrößen festgelegt. Für die zweite Fremdsprache (Französisch bilingual / Französisch / Latein ab Klasse 5) beträgt die Mindestgruppengröße 16 

Schüler, für die dritte Fremdsprache Italienisch ab Klasse 8 beträgt die Mindestgruppengröße 12 Schüler. Wird diese Mindestschülerzahl zweimal 

hintereinander unterschritten, ruht die entsprechende Sprachenfolge. Über eine Wiederaufnahme entscheidet das Kultusministerium. Mit dieser Information 

kommen wir der Forderung des Ministeriums nach, diejenigen Eltern, die ihre Kinder an Gymnasien anmelden, von dieser Vorschrift in Kenntnis zu setzen.

Informationen zur Mindestgruppengröße in den Fremdsprachen:

Verlässliche Ganztagesbetreuung:
Montag - Donnerstag (7:50 bis 15:00 Uhr)

Die Abfrage erfolgt nochmals Anfang des Schuljahres. Bitte beachten

Sie, dass Ihr Kind erst ab 3. Schulwoche an der GTS teilnehmen kann.


